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Drs 14/2278

Bedeutung der Selbsthilfe in Baden-Württemberg 

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. wie die gesundheitsbezogene, betroffenenbasierte Selbsthilfe in Baden-Württemberg auf regionaler und auf landesweiter Ebene organisiert ist;
2. welche Rolle hier den Selbsthilfekontaktstellen zukommt und wie diese in Baden-Württemberg organisiert sind;
3. welche Voraussetzungen eine Selbsthilfekontaktstelle erfüllen muss, um als solche von den Dachorganisationen der Selbsthilfe sowie vom Land anerkannt zu werden und welche Kriterien für die Förderung durch die GKV zu erfüllen sind;
4. mit welchen laufenden Mitteln die gesundheitsbezogene, betroffenenbasierte Selbsthilfe bisher und ab 2008 ausgestattet ist und wie und durch welche öffentlichen Mittel die Finanzierung erfolgt; wie der Umsetzungstand bezogen auf die Gemeinschaftsförderung in Baden-Württemberg ist und wie für die Organisationen der Selbsthilfe eine reibungslose Abwicklung der institutionellen, kassenarten-übergreifenden Gemeinschaftsförderung auch ab 2008 gewährleistet werden kann; 
5. ob ihr Strukturen im Bereich der Selbsthilfekontaktstellen im Land Baden-Württemberg bekannt sind, die die notwendigen Kriterien, insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Neutralität, der eigenständigen Planung und Führung des Haushalts sowie einer angemessenen Förderung durch die öffentliche Hand nicht erfüllen;
6. welche Herausforderungen durch die Änderungen im GKV-WSG seitens der Selbsthilfeorganisationen im Land zu bewältigen sind und welche Unterstützung hierzu das Land gibt.
Stuttgart, 15.01.2008
Andreas Hoffman, Werner Raab, Karl Rombach, Andrea Krueger, Guido Wolf, Wilfried Klenk CDU
Begründung:
Die betroffenenbasierte, gesundheitsbezogene Selbsthilfe nimmt sowohl für erkrankte Menschen als auch insbesondere für deren Angehörige einen festen Platz in der Gesundheitsversorgung ein. Durch den direkten Austausch zwischen Betroffenen wird eine gegenseitige Hilfe geleistet, die weder ärztliches noch ärztlich gewiesenes Personal erbringen kann. Ebenso wird hier zu einem großen Teil eine Hilfe in Lebenslagen erbracht, die insbesondere Erkrankten und den Angehörigen gemeinsam bei der Bewältigung des Lebensalltags hilft. Ziel dieser Selbsthilfe ist eine Unterstützung der Betroffenen und ihrer Angehörigen im Umgang mit der Erkrankung.
Hierzu werden die Selbsthilfeorganisationen u.a. durch die gesetzlichen Krankenkassen auf der Grundlage des durch das WSG eingeführten § 20 c SGB V gefördert. Zum 01.01.2008 wird diese Förderung derart geändert, dass zwei separate Förderstränge (pauschale Gemeinschaftsförderung und kassenindividuelle Projektförderung) etabliert werden. Diese Neuerung führt insbesondere für den Bereich der kassenartenübergreifenden, institutionellen Förderung zu Änderungen im gesamten Antragsverfahren. 
